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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Die Bauhöhe kann als Höchsthöhe und wegen besonderer Erforderlichkeit für bestimmte Flächen zusätzlich

auch als Mindesthöhe festgelegt werden.

2. (2)Die Festlegung der Bauhöhe hat sich auf den höchsten Punkt des Baues und das oberste Gesimse oder die

oberste Dachtraufe in Metern – gemessen von der Meereshöhe, vom natürlichen Gelände oder von einem

Fixpunkt – zu beziehen.

3. (3)Dächer und sonstige, höchstens eingeschoßige Aufbauten unbeschadet ihrer Konstruktion und Gestaltung

dürfen unter Beachtung des zulässigen höchsten Punktes des Baues eine von der zulässigen höchsten Lage des

obersten Gesimses oder der obersten Dachtraufe ausgehende, 45° zur Waagrechten geneigte gedachte

Umrissfläche nicht überragen. Dies gilt nicht für den der Dachform entsprechenden Giebelbereich.

4. (4)Unter die Höhenbegrenzung fallen nicht:

1. 1.im Gesamtbild des Baues untergeordnete Bauteile (Rauchfänge, einzelne Dachausbauten, Dachausstiege

udgl);

2. 2.Sonderbauten (Kirchtürme, Funk- und Fernsehtürme, Industrieschornsteine udgl); für diese sind die

Mindest- und Höchsthöhen unter grundsätzlicher Bedachtnahme auf Abs. 5 sowie auf den Zweck der

einzelnen Bauten im Einzelfall durch die Gemeindevertretung festzulegen.

5. (5)Die Bauhöhe ist unter Bedachtnahme auf die nach anderen Rechtsvorschriften bestehenden

Höhenbegrenzungen und die besonderen örtlichen Erfordernisse festzulegen; dabei ist insbesondere auf

gesundheitliche Aspekte sowie gegebenenfalls auf die Erhaltung oder Gestaltung eines charakteristischen

Ortsbildes einzugehen.

In Kraft seit 01.08.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 57 S-ROG 2009
	S-ROG 2009 - Salzburger Raumordnungsgesetz 2009


